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Kantone St. Gallen, Graubiinden, Aargau. 87

torinnen zu einer Konferenz zusammentreten. Die Mitglieder des
Bezirksschulrates sind befugt, den Konferenzen beizuwohnen. Das
Protokoll über die Verhandlungen ist in Abschrift dem
Bezirksschulrate zuhanden des Erziehungsdepartementes einzureichen.

Der Kanton bezahlt den Arbeitslehrerinnen für den Besuch
dieser Konferenzen dieselbe Entschädigung, welche die Lehrer für
den Besuch ihrer Bezirkskonferenz erhalten.

Art. 25. Zur weitern Ausbildung von Mädchen, die der Arbeitsschule

entwachsen sind, wird die Führung von Töchter-Fortbildungsschulen

sehr empfohlen. Der Arbeitsunterricht an solchen
Schulen darf nur von Lehrerinnen erteilt werden, welche sich über
eine für diese höhere Schulstufe befähigende Ausbildung
ausweisen können.

Art. 26. Diese Verordnung tritt mit dem 1. November 1932 in
Vollzug.

3. Verordnung über die Ausstellung und Behandlung der bezirksschul¬
rätlichen Visitationsberichte. (Vom 1. Juni 1932.)

XVIII. Kanton Graubünden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1932.

XIX. Kanton Aargau.
1. Gemeinde- und Fortbildungs-(Sekundar-)schule.

I. Aus: Lehrplan für die Gemeindeschulen. (Vom 4. November 1932.)

Dieser Lehrplan stellt die definitive Fassung eines Lehrplans dar. der
seit 1925 zur Erprobung durch die Lehrerschaft provisorisch in Kraft ist
und nun mit den gewonnenen Erfahrungen in Einklang gebracht wurde
Er trat mit Beginn des Schuljahres 1933/34 in Kraft. Dem sehr umfangreichen

Erlaß entnehmen wir die Fächertabelle mit den ergänzenden
Bestimmungen:

Verteilung der Wochenstunden auf die Fächer und Klassen.
Sommer Wi nter

Klasse I n in IV V i n III IV V

Beligion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sprache ' 7 10

Heimatkunde ' S 8 8 2 10 10 10 10 2

Zeichnen 2 2 2 2

Bechnen 4 4 4 5 5 4 5 5 6 6

Schreiben — 2 2 2 2 — 2 2 2 2

Singen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Turnen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 18 18 21 22 18 21 21 24 26
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